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Ladenöffnungszeiten der Verkaufsgeschäfte der Gemeinde Ebikon 2026 
 

Gestützt auf das kantonale Ruhetags- und Ladenschlussgesetz (RLG 855) vom 23. November 1987 hat die 

Abteilung Bevölkerungsdienste folgende Beschlüsse gefasst: 
 

 

1. Allgemeine Schliessungszeiten (Ausnahmen gemäss § 1 RLG) 
 

 Am Abend sind die Verkaufsgeschäfte spätestens zu schliessen: 
 

- Montag bis Donnerstag um 19.00 Uhr 

- Freitag um 21.00 Uhr, Abendverkauf 

- Samstag um 17.00 Uhr 

- Vorabend eines öffentlichen Ruhetages um 17.00 Uhr 
 

2. Öffnung der Verkaufsgeschäfte an Werktagen: 
 

Berchtoldstag (2. Januar), Ostermontag und Pfingstmontag gelten als Werktage. Es steht im Ermessen der 

Verkaufsgeschäfte, an diesen Tagen das Geschäft offen zu halten. Wenn der 2. Januar auf einen Sonntag fällt, 

gilt das kantonale RLG. 
 

3. Ausfall von Abendverkäufen:  
 

 Freitag 03. April Karfreitag 

 Freitag 31. Juli vor Nationalfeiertag 

 Freitag 14. August vor Maria Himmelfahrt 

 Freitag 25. Dezember Weihnachten 

 Freitag 01. Januar 2027 Neujahr 
 

4. Vorgezogene Abendverkäufe: 
 

 Mittwoch 01. April  

 Mittwoch 29. Juli  

 Mittwoch 12. August   

 Mittwoch 23. Dezember   

 Mittwoch 30. Dezember   
 

5. Sämtliche Verkaufsgeschäfte sind geschlossen zu halten: 
 

 Alle Sonntage und 

Donnerstag 01. Januar Neujahr 

Freitag 03. April Karfreitag 

 Donnerstag 14. Mai Auffahrt 

 Donnerstag 04. Juni Fronleichnam 

 Samstag 01. August Nationalfeiertag 

 Samstag 15. August Maria Himmelfahrt 

 Sonntag 01. November Allerheiligen  

 Freitag 25. Dezember Weihnachten 

 Samstag 26. Dezember Stephanstag 

 Freitag 01. Januar 2027 Neujahr 
  

6. Ausnahmen von Öffnungszeiten im Dezember 
 

 Dienstag 08. Dezember Maria Empfängnis 08.00 – 18.30 Uhr (gesetzlich möglich) 

    10.00 – 17.00 Uhr (empfohlen) 

 Sonntag 13. Dezember 1. Sonntagsverkauf 10.00 – 17.00 Uhr 

 Sonntag 20. Dezember  2. Sonntagsverkauf 10.00 – 17.00 Uhr 

 

 

Für die obgenannten Sonntagsverkäufe (inkl. Mariä Empfängnis) müssen keine Bewilligungen bei der Gemeinde 

Ebikon eingeholt werden. 

 

Die Arbeits- und Ruhezeitbestimmungen sind einzuhalten. 

 

Ebikon, 24. September 2025 

ABTEILUNG DIENSTE EBIKON 


